
Stadt Schmölln                                                           Schmölln, den 17. Oktober 2017 

           
- Stadtrat Schmölln   - 
                                                                                             Vorl.-Nr.: V 0075/2017 
 
 
 

B e s c h l u s s v o r l a g e 
 
 
Einreicher:   Technischer Ausschuss 
 
 
Betreff:  Satzung zur Änderung  

der Satzung für die Erhebung einer Kommunalabgabe zur 
Abwälzung der Abwasserabgabe für Kleineinleiter (AbwKlEinl) 

 
   Änderung der Vorauszahlungstermine 
     
 

Beratungsfolge Ausschuss am Abstimmung 

1. Techn. Ausschuss 30.01.2017 Ja-Stimmen  9 

  Nein-Stimmen  0 

  Stimmenthaltung  0 

Beratungsstatus öffentlich/vorberatend 
 

 
 
 

Beratungsfolge Stadtrat am Abstimmung 

16. Stadtratssitzung 16.02.2017 Ja-Stimmen 19 

  Nein-Stimmen   0 

  Stimmenthaltung   0 

Beratungsstatus öffentlich/beschließend 
 

 
                               
  

Beratungsfolge Ausschuss am Abstimmung 

8. Techn. Ausschuss 22.05.2017 Ja-Stimmen 10 

  Nein-Stimmen   0 

  Stimmenthaltung   0   

Beratungsstatus öffentlich/vorberatend 
 

 
 
 

Beratungsfolge Stadtrat am Abstimmung 

 22.06.2017 Ja-Stimmen 15 

  Nein-Stimmen   0 

  Stimmenthaltung   0 

Beratungsstatus öffentlich/beschließend 
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Beratungsfolge Ausschuss am Abstimmung 

13. Techn. Ausschuss 25.09.2017 Ja-Stimmen 10 

  Nein-Stimmen   0 

  Stimmenthaltung   0 

Beratungsstatus öffentlich/vorberatend 
 

 
 
 

Beratungsfolge Stadtrat am Abstimmung 

 26.10.2017 Ja-Stimmen  

  Nein-Stimmen  

  Stimmenthaltung  

Beratungsstatus öffentlich/beschließend 
 

 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Stadtrat Schmölln beschließt die in der Anlage beigefügte  
 

Satzung zur Änderung  
der Satzung für die Erhebung einer Kommunalabgabe zur Abwälzung der 
Abwasserabgabe für Kleineinleiter (AbwKlEinl) - Kleineinleitersatzung. 

 
 
Sachdarstellung: 
 
Die derzeit gültige Satzung für die Erhebung einer Kommunalabgabe zur Abwälzung der 
Abwasserabgabe für Kleineinleiter (AbwKlEinl) vom 17.07.2017 beinhaltet eine monatliche 
Vorauszahlung.  
 
Die bisherige Praxis der vierteljährlichen Vorauszahlung soll jedoch beibehalten werden. 
 
 
 
 
 
Jähler 
Vorsitzender 
des Technischen Ausschusses 
 
 
Anlage:  
Satzung zur Änderung der Satzung für die Erhebung einer Kommunalabgabe zur Abwälzung 
der Abwasserabgabe für Kleineinleiter (AbwKlEinl) 
 
 
 


